
Anlage 21
(zu S 39 Abs 3)

Form blatt fü r ei ne U nterstützungsu ntersch rift (Landesliste)

Eine Unlerschrift ist nur gültig, wenn sie der Untezeichner persönlich und handschriftlich geleistet hat. Unterschriften dürfen erst gesammelt
werden, wenn die Landesliste aufgestellt ist. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. Jeder Wahlberechtigte darf mit seiner Unlerschrift nur
eine Landesliste unterstützen. Wer mehrere Landeslisten untezeichnet, macht sich nach $ 108d in Verbindung mil $ 107a des Strafgesetzbuches
strafbar.

Ausgegeben

lch unterstütze hiermit durch meine Unterschrift die

Unterstützungsun
Landesliste der

Hannover, {en 2. Februar 2009

6-L
Franke

(Name der Partei und ihre Kurz bezeichnung)

Deutsche Zentrumspartei - Alteste Partei Deutschlands gegründet {870 (ZENTRUM)

für das Land

bei der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag
des Landes)

Niedersachsen

(vollständig in Maschinen- oder Druckschrift ausfüllen)

amilienname) (Geburtsdatum)

(Vornamen)

Anschrift
(Straße, Hausnummer)r) (Postleitzahl, Wohnorl )1)

lch bin damit einverstanden, dass für mich eine des Wahlrechts wird.2)
(Ort, Datum) (Persönliche und handschrift llche

(Nicht vom Untezeichner auszufüllen)

Bescheinigung des Wahlrechtsr)

Der/Die vorstehende Untezeichner/in ist Deutschek im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, Er/Sie erfüllt die sonstigen Wahlrechts-
voraussetzungen des $ 12 des Bundeswahlgesetzes, ist nicht nach $ 13 des Bundeswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen und im oben
bezeichneten Land wahlberechtiot.

(0rt, Datum)

(Dienstsiegel)

| )BejaußerhalbderBundesrepub| ikDeutsch|and|ebendenWahlhrecht igten� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

rung an Eides statt zu erbringen.
?) Wenn der Untezeichnerdie Bescheinigung seines Wahlrechts selbst einholen will, streichen.

die erteilte Bescheinigung bestimmt ist. Die Wahlberechtigung des Untezeichners muss im Zeitpunkt der Untezeichnung gegeben sein.


